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BAGüS SGB XI-115-01    Münster, 07.10.2013  

 
Mitglieder-Info Nr. 33/2013 

 
Schiedsspruch über die nicht geeinten Verfahrensstä nde zur Pflege-
Transparenzvereinbarung nach § 115 Abs. 1a SGB XI i n vollstationären Pflegeein-
richtungen (PTVS) 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie in den Sitzungen des FA III der BAGüS mehrfach berichtet, wurde, nachdem sich die Ver-
tragspartner nach § 113 SGB XI nicht im Verhandlungswege auf die Regelungen zur PTVS 
einigen konnten, die Schiedsstelle Qualitätssicherung Pflege nach § 113b SGB XI angerufen. 
Den hierzu nunmehr ergangenen Schiedsspruch habe ich als Anlage 1  beigefügt. 

Mit der Übersendung des Schiedsspruches hat die Geschäftsstelle der Schiedsstelle auch die 
textliche Neufassung der PTVS vom 17.12.2008 in der Fassung vom 10.06.2013 übersandt. 
Diese Neufassung habe ich als Anlage 2  beigefügt. 

Die dazugehörigen Anlagen „Kriterien der Veröffentlichung“, „Bewertungssystematik“, „Aus-
füllanleitungen für die Prüfer“ und „Darstellung der Prüfergebnisse“ habe ich als Anlagen 3 
bis 6  ebenfalls beigefügt. 

Ich bitte um Kenntnisnahme. 

 
Mit freundlichen Grüßen  
gez.: 
Matthias Krömer 
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